
Rechtsgrundlage: AV Schulbesuchspflicht- Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht vom 24. 
März 2024 (zuletzt geändert am 07. September 2024) in der geltenden Fassung für Berlin.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Mein Kind ist krank. Was muss ich tun? 
 

Krankmeldung 
 
 

      
 
 

 Sie informieren bis  08:00 Uhr das Sekretariat (030- 
2465740) oder das Klassen-Team. 
                   

 Denken Sie daran BerlinMobil abzusagen. 
 
 Wenn Sie Ihr Kind nicht krankmelden, fehlt es 

unentschuldigt. 
 
 Ist ihr Kind länger krank, muss die Schule spätestens 

am 3. Tag auch schriftlich informiert werden. 
 

 
Schriftliche 

Entschuldigung 
 

 

 Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, schreiben Sie eine 
Entschuldigung (Zeitraum, Grund, Unterschrift). 

 
 Sie können dafür unsere Vorlage nutzen. 
 
 
 

Unentschuldigtes 
Fehlen 

           

 Wenn kein Anruf und/oder keine schriftliche 
Entschuldigung kommt, fehlt ihr Kind unentschuldigt. 
 

 Ab 5 unentschuldigten Fehltagen in einem Halbjahr, 
muss die Schule das Schulamt informieren. 

 

     

 

  Mein Kind wird in der Schule krank. Was passiert? 
 

Akute Krankheit/ 

Verletzung in der 
Schule 

 

        
 

 Wenn Ihr Kind in der Schule plötzlich krank wird oder 
sich verletzt, rufen wir Sie an.  
Sie holen Ihr Kind bitte sofort ab. 

 
 Seien Sie erreichbar.  
     Wir brauchen immer Ihre aktuelle Telefonnummer. 
 

 

 

 Ich möchte mein Kind beurlauben. Was muss ich tun? 
 

Beurlaubung 
 

 
 
 

 Sie können einen schriftlichen Antrag stellen, wenn 
Sie Ihr Kind vom Unterricht beurlauben möchten. 
Der Antrag muss begründet werden. 
Der Antrag muss mindestens 2 Wochen vorher 
gestellt werden. 
Eine Vorlage bekommen Sie bei der Klassenleitung. 

 
 Bis zu 3 Tagen kann die Klassenleitung entscheiden.  

Ab Tag 4 entscheidet die Schulleitung. 
 
 Beurlaubungen können nur aus wichtigem Grund 

erfolgen (z.B. Arzttermine, Therapien, 
Familienanlässe, religiöse Feiertage). 
Urlaubsreisen sind kein wichtiger Grund. 

 
 Beurlaubungen direkt vor oder nach den Ferien 

können in aller Regel nicht genehmigt werden.   
 

 


